
Fassung nach 1. Lesung (20/GE 2/74)

Gesetz betreffend die Änderung des Gesetzes über die 
Inkassohilfe für familienrechtliche Unterhaltsbeiträge und 
die Bevorschussung von Kinderalimenten (AliG)

vom 

I.

Der Erlass RB 836.4 (Gesetz über die Inkassohilfe für familienrechtliche Unterhalts-
beiträge und die Bevorschussung von Kinderalimenten vom 7. März 2007) (Stand 
1. Januar 2013) wird wie folgt geändert:

§ 6 Abs. 1 (geändert)
1 Gehen elterliche Unterhaltsbeiträge für Kinder, die bis zum 25. Altersjahr keine 
angemessene Ausbildung abgeschlossen haben, nicht rechtzeitig ein, kann bei der  
zuständigen Gemeinde ein Vorschuss verlangt werden. Der Unterhaltsbeitrag muss 
in einem rechtskräftigen Urteil oder in einem von der Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde genehmigten Vertrag festgesetzt sein.

§ 8 Abs. 1
1 Kein Anspruch auf Bevorschussung besteht, wenn:

4. (geändert) das minderjährige Kind dauernd bei keinem der beiden Elternteile
wohnt;

§ 11

Aufgehoben.

§ 13

Aufgehoben.

II.

(keine Änderungen bisherigen Rechts)

III.

(keine Aufhebungen bisherigen Rechts)

IV.

Dieses Gesetz tritt auf einen durch den Regierungsrat zu bestimmenden Zeitpunkt in 
Kraft.
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http://www.rechtsbuch.tg.ch/data/836.4/de



